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#ST# Bundesbeschluss
über die Ergänzung der Bundesverfassung betreffend

die Förderung der wissenschaftlichen Forschung

(Vom 6. Oktober 1972)

Die Bundesversammlung
der Schwelzerischen Eidgenossenschaft,

in Anwendung der Artikel 85 Ziffer 14,118 und 121 Absatz l der Bundes-
verfassung,

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 19. Januar 19721),

beschliesst:

I

In die Bundesverfassung wird folgende Bestimmung aufgenommen :

Art. 27«uater

1 Der Bund fördert die wissenschaftliche Forschung. Seine Leistungen
können insbesondere an die Bedingung geknüpft werden, dass die Koordination
sichergestellt ist.

2 Er ist befugt, Forschungsstätten zu errichten und bestehende ganz oder
teilweise zu übernehmen.

II

Sollte die gleichzeitige Revision der Bundesverfassung betreffend das Bil-
dungswesen abgelehnt werden, so erhält der vorliegende Artikel die Nummer
27sexies

III

1 Dieser Beschluss wird der Abstimmung des Volkes und der Stände un-
terbreitet.

2 Der Bundesrat ist mit dem Vollzug beauftragt.
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Also beschlossen vom Ständerat

Bern, den 6. Oktober 1972

Der Vizepräsident: Lampert
Der Protokollführer: Sauvant

Also beschlossen vom Nationalrat

Bern, den 6. Oktober 1972

Der Präsident: Vontobel
Der Protokollführer : Hufschmid
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